
Artikel 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpfl ichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletz-
lichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft , des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt. 

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetz-
gebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 
unmittelbar geltendes Recht. 

Artikel 5

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift  und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur fi ndet 
nicht statt. 

Artikel 8

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung 
oder Erlaubnis friedlich und ohne Waff en zu versammeln. 

Artikel 10

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldege-
heimnis sind unverletzlich. 

Artikel 19

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt wer-
den kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den 
Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht 
unter Angabe des Artikels nennen. 

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem 
Wesensgehalt angetastet werden. 
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